
1 GRUNDLAGEN DES SOZIALRECHTS

Was Sie in diesem Kapitel lernen können

Das erste Kapitel zeigt, wie sich das Sozialrecht in das Verfassungsrecht (Grundge-
setz), in die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und in die Regelun-
gen der Europäischen Union einordnet. Es skizziert den Inhalt und die Aufteilung
des Sozialrechts und erläutert, wie man prüfen kann, ob und welche sozialrecht-
lichen Ansprüche vorliegen. Auch die Besonderheiten der Leistungserbringung
durch freie Träger und die Grundstrukturen ihrer Finanzierung werden in einem
kurzen Überblick dargestellt.

1.1 Der Begriff des Sozialrechts

Soziale Rechte dienen in einem Gemeinwesen dem Ausgleich oder der Abmilde-
rung eines Machtgefälles, das sich aus der unterschiedlichen Stellung der Perso-
nen am Markt ergibt, so zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Vermietern
und Mietern, Warenproduzenten und Verbrauchern. Der staatliche Auftrag ist
darauf gerichtet, durch den Ausgleich der sozialen Gegensätze den gesellschaftli-
chen Fortschritt und Zusammenhalt zu gewährleisten und zugleich die Würde
jedes einzelnen Menschen zu schützen, soweit er sich – aus welchen Gründen
auch immer – auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Unter-
schieden wird zwischen

• dem Sozialrecht im weiten oder im materiellen Sinn, welches alle Regelungen
umfasst, die dem Ausgleich des Machtgefälles dienen, und damit auch die Re-
gelungen des Zivilrechts, wie Arbeitsschutz, Mieterschutz und Verbraucher-
schutz;

• dem Sozialrecht im formalen Sinne, welches ausschließlich öffentlich-rechtli-
che Regelungen enthält, die Ausdruck der staatlichen Verantwortung für den
Ausgleich sozialer Gegensätze sind. Es stellt ein System von Leistungsansprü-
chen zur Verfügung, welches den einzelnen Bürger von Lebensrisiken entlas-
tet, die er aus eigenen Kräften nicht bewältigen kann, und ihm die Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Im vorliegenden Buch soll es ausschließlich um das Sozialrecht im formalen Sinn
gehen.

1.2 Sozialschutz als Grundrecht

Als individuelle Grundrechte gelten in einem modernen Staat zunächst die Bür-
gerrechte, die dem Einzelnen die Freiheit seiner Handlungen und seines Privatle-
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bens, einschließlich des Eigentumsschutzes, garantieren. Davon unterschieden
werden die sozialen Grundrechte (z. B. Recht auf Arbeit, auf Wohnung, auf Bil-
dung und auf Gesundheit), die oft als zweite Dimension der Menschenrechte be-
zeichnet werden.

Die Entwicklung der Grund- und Menschenrechte ist eng verbunden mit dem
Übergang vom Feudalismus zur kapitalistischen Warengesellschaft im 18. Jahr-
hundert. Diese grundlegende ökonomische Umgestaltung wäre ohne die garan-
tierten Freiheitsrechte des Einzelnen nicht denkbar gewesen. Erst der Schutz des
Eigentums, die Kapitalbildung, das Recht auf Freizügigkeit, die Mobilität des
Unternehmers mit seinen Produktionsstätten und die Handlungsfreiheit der Bür-
ger ermöglichen die Entwicklung eines Marktes, der nicht durch die Obrigkeit
gesteuert wurde.

Gleichzeitig zeigte sich schnell, dass die Arbeiter in der Industrieproduktion
vollständig davon abhängig waren, ihre Arbeitskraft verkaufen zu können, und
ohne Besitz oder Recht auf Land dem ständigen Risiko der Verarmung ausge-
setzt waren. So drängten sie während der Französischen Revolution erstmals auf
die Formulierung expliziter sozialer Grundrechte. In der französischen Verfas-
sung von 1793 (Jakobinerverfassung) hieß es beispielsweise in Art. 21:

„Die öffentliche Unterstützung der Bedürftigen ist eine heilige Verpflichtung.
Die Gesellschaft unternimmt den Unterhalt der ins Unglück geratenen Bür-
ger, sei es nun, dass sie ihnen Arbeit gibt oder denjenigen, welche arbeitsunfä-
hig sind, die Mittel ihres Unterhalts zusichert.“

Diese Verfassung ist nie in Kraft getreten. Die Frage nach der sozialen Verant-
wortung des Staates aber beschäftigt seit der Französischen Revolution Staats-
rechtler und Philosophen. Wichtige theoretische Grundlagen für ein Sozialstaats-
modell finden sich bei dem deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770–1831), der nach Antworten auf die extreme Ungleichverteilung des
Eigentums in der kapitalistischen Gesellschaft sucht. Die Freiheit des Eigentums
und des Warenverkehrs sollen dabei nicht beschnitten werden, allein der „sittli-
che“ (im Sinne von gerechte) Staat soll durch vielerlei Maßnahmen, die mög-
lichst diskret und ohne Störungen der Wirtschaftsabläufe auszuführen sind, auf
soziale Problemlagen reagieren. Hegel zeichnet das Schreckgespenst des „Pö-
bels“, der aufständischen Massen, als konsequente Folge der Eigentumsvertei-
lung und der Verelendung der Arbeiter im Zusammenhang mit der industriellen
Produktionsweise. Die private Wohltätigkeit lehnt er als unzureichend ab, zumal
der Staat sich über die Gewährung von Armenhilfe auch die Disziplinierungs-
gewalt sichert (Hegel 1821, § 238 ff.).

In diesen frühen Überlegungen zum Sozialstaat finden sich bereits alle wesentli-
chen Elemente des heutigen liberalen Sozialstaatskonzepts, d. h. so wenig wie
möglich Eingriffe in die freie Marktwirtschaft bei gleichzeitiger Ausrichtung der
staatlichen Armutspolitik auf die Absicherung eines Existenzminimums und auf
staatlich organisierte Arbeitsbeschaffung und Beschäftigungsmaßnahmen, die so-
wohl der Rückkehr in Arbeit als auch der Disziplinierung durch Arbeit dienen.

In praktische Politik umgesetzt wurde die Sozialstaatsidee in Deutschland
Ende des 19. Jahrhunderts. Kaiser Wilhelm I proklamierte in seiner Kaiserlichen
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Botschaft vom 17. November 1881 die politische Notwendigkeit, soziale Kon-
flikte nicht ausschließlich durch Repressionen (die Sozialdemokraten waren drei
Jahre zuvor verboten worden) einzudämmen, sondern den inneren Frieden im
Lande auch durch ein Unterstützungssystem „zur Heilung der sozialen Schäden“
zu wahren. Geboren war die Idee vor allem aus der Angst vor „englischen Ver-
hältnissen“, da in der damaligen Zeit die „Trade Unions“ (Gewerkschaften) in
England gewaltigen Einfluss unter den Arbeitern erlangten und die Massenstreiks
und Aufstände das gesamte Wirtschaftsgefüge zu bedrohen schienen. Auf der
Grundlage der Kaiserlichen Botschaft führte Reichskanzler Otto von Bismarck
das System der Sozialversicherungen ein. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlten
jeweils zur Hälfte Beiträge in eine staatliche Versicherung ein, die Ende des
19. Jahrhunderts zunächst das Risiko von Krankheit (Krankenversicherung
1883), Arbeitsunfällen (Unfallversicherung 1884) und Armut im Alter (Renten-
versicherung 1889) absicherte. Ende der 1920er Jahre kam die Arbeitslosenversi-
cherung (1927) hinzu und erst in den 1990er Jahren die Pflegeversicherung
(1995). Das Konzept der Sozialversicherung verband den Gedanken der Selbsthil-
fe, die mangels Ressourcen der Beschäftigten ohne Hilfe von außen kein funktio-
nierendes System ergeben konnte, mit dem Verursacherprinzip, durch welches
die Produzenten, die sich die Arbeitskraft der Beschäftigten zu Nutze machten,
an den Kosten der sozialen Risiken zur Hälfte beteiligt wurden. Das Geniale die-
ser Idee lag in der öffentlichen Absicherung typischer Lebensrisiken bei gleichzei-
tiger Entlastung des Staates von sozialen Kosten.

Das System der Sozialversicherungen ist bis heute in seinen damals geschaf-
fenen Strukturen erhalten geblieben und bildet in Deutschland das Grundgerüst
der gesamten sozialen Vorsorge.

Während die Systeme eines funktionierenden Sozialstaats entwickelt wurden,
traten die sozialen Grundrechte als garantierte Bürger- und Menschenrechte ge-
genüber den Freiheitsrechten für lange Zeit in den Hintergrund. Auch nach dem
Ende des Nationalsozialismus konnten sich die Mütter und Väter der Verfas-
sung der Bundesrepublik Deutschland nicht zur Aufnahme von sozialen Rechten
in den Grundrechtskatalog durchringen und legten das gesamte Gewicht auf die
dem Einzelnen verbürgte und durchsetzbare Garantie von Freiheitsrechten. Le-
diglich die Staatszielbestimmung in Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtet die öffentli-
che Hand auf das Konzept des Sozialstaates. Was dies jedoch umfasst, war und
ist bis heute umstritten. Eine grobe Einteilung lässt drei verschiedene Sozial-
staatstheorien erkennen:

a) Das Sozialstaatsprinzip der Verfassung erteilt dem Gesetzgeber einen Auf-
trag, dem Bürger ein soziales Sicherungssystem zur Verfügung zu stellen.
Die Gestaltung dieses Systems liegt allein in der Hand des demokratisch ge-
wählten Gesetzgebers (der Parlamente). Die Verfassung verpflichtet weder
zu bestimmten Leistungen noch zu einem bestimmten Schutzniveau (Bachof,
VVDStRL 12 (1954), S. 39, 43).

b) Das Sozialstaatsprinzip erhält seinen Wesensgehalt erst durch die enge Ver-
zahnung mit der Verpflichtung allen staatlichen Handelns auf die Menschen-
würde (Art. 1 Abs. 1 GG), den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und
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die übrigen Freiheitsrechte. Nach diesem Ansatz werden die sozialen Grund-
rechte als notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung der Freiheits-
rechte gesehen (Böckenförde 1991, S. 146, 149) und der Sozialstaat dieser
Verwirklichung verpflichtet (Freiheitsfunktionalität des Sozialstaats, siehe
Heinig 2008, S. 222).

c) Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber zu einer „Befähigungsge-
rechtigkeit“. Unter Bezugnahme auf den Capability Approach von Amartya
Sen soll es in der Verantwortung des Staates liegen, möglichst optimale Bedin-
gungen für den Einzelnen zu schaffen, um entsprechend seinen Fähigkeiten ein
gutes Leben führen zu können (Nussbaum 2007, S. 159 f.).

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist den Weg des freiheits-
funktionalen Sozialstaatsverständnisses (b) gegangen und hat damit den Mangel
an eigenständigen sozialen Grundrechten in der Verfassung kompensiert. Der
berühmte Verfassungsrechtler Günter Dürig formuliert in einer Kommentierung
aus dem Jahr 1958:

„die Menschenwürde als solche ist auch getroffen, wenn der Mensch gezwun-
gen ist, ökonomisch unter Lebensbedingungen zu existieren, die ihn zum Ob-
jekt erniedrigen.“ (Dürig 1958, Art. 1 I Rn. 43)

Das freiheitsfunktionale Verständnis des Sozialstaats grenzt sich einerseits ab ge-
gen ein ordnungsrechtlich motiviertes „staatsfunktionales“ Verständnis von so-
zialer Sicherheit und andererseits von einem paternalistischen Wohlfahrtsstaat,
der den Bürger auf eine „gute Lebensführung“ verpflichtet.

Die Konsequenz aus der engen Anbindung des Sozialstaatsprinzips an die
Grundrechte und insbesondere an die Menschenwürde war zunächst die Aus-
stattung des Einzelnen mit Rechtsansprüchen auf Sozialleistungen, durch die der
Mensch vom dankbar empfangenden Untertan zum eigenverantwortlich han-
delnden Bürger wird (BVerwG v. 24.6.1954 – V C 78.54). Deutlichster Aus-
druck der gestärkten Rechtsposition des Einzelnen gegenüber dem Staat war
1962 die Ersetzung des vom Almosenprinzip geprägten Fürsorgerechts durch
das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) mit individuellen Rechtsansprüchen auf
Geldleistungen. Ein verfassungsrechtlich gesicherter Anspruch auf ein bestimm-
tes Niveau sozialer Absicherung war damit noch nicht verbunden. Erst zu einem
sehr viel späteren Zeitpunkt sollte sich in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts der Anspruch des Einzelnen auf eine der Menschenwürde entspre-
chende finanzielle Existenzsicherung entwickeln (BVerfG v. 29.5.1990 –

1 BvL 20/84; BVerfG v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09). In der sog. Hartz IV-Entschei-
dung stellt das BVerfG fest:

„Art. 1 Abs. 1 GG erklärt die Würde des Menschen für unantastbar und ver-
pflichtet alle staatliche Gewalt, sie zu achten und zu schützen (vgl. BVerfGE
1, 97 <104>; 115, 118 <152>). Als Grundrecht ist die Norm nicht nur Ab-
wehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Der Staat muss die Menschenwürde
auch positiv schützen (vgl. BVerfGE 107, 275 <284>; 109, 279 <310>).
Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Da-
seins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner Er-
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werbstätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter
erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Men-
schenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen da-
für dem Hilfebedürftigen zur Verfügung stehen. Dieser objektiven Verpflich-
tung aus Art. 1 Abs. 1 GG korrespondiert ein Leistungsanspruch des Grund-
rechtsträgers, da das Grundrecht die Würde jedes individuellen Menschen
schützt (vgl. BVerfGE 87, 209 <228>) und sie in solchen Notlagen nur durch
materielle Unterstützung gesichert werden kann.“ (BVerfG v. 9.2.2010 –

1 BvL 1/09)

Die Leistungen müssen aber keine vollständige gesellschaftliche Inklusion umfas-
sen, vielmehr genügt es, wenn über das physische Existenzminimum hinaus ein
Mindestmaß sozialer Teilhabe gewährleistet wird (BVerfG v. 9.2.2010 –

1 BvL 1/09).

Aus der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG und der Bindung des Staates an das
Sozialstaatsprinzip leitet sich ein Anspruch auf Sicherung eines menschenwürdigen
Existenzminimums und auf ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe ab (so-
ziale Sicherheit).

Auch eine grundsätzlich zulässige Unterscheidung zwischen deutschen und nicht
deutschen Staatsangehörigen findet ihre absolute Grenze im Respekt vor der
Menschenwürde.

„Art. 1 Abs. 1 GG iVm Art. 20 Abs. 1 GG begründet einen Anspruch auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums als Menschen-
recht; es steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu … . Migrations-
politische Erwägungen können eine geringere Bemessung der Leistungen an
Asylbewerber und Flüchtlinge nicht rechtfertigen. Die Menschenwürde ist mi-
grationspolitisch nicht zu relativieren.“ (BVerfG v. 18.7.2012 – 1 BvL 10/10)

Neben der Menschenwürde bildet der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) den
zweiten zentralen Maßstab für die Gestaltung des Sozialstaats. Die Gewährung
von Sozialleistungen muss sich stets an gerechten Verteilungsgrundsätzen orien-
tieren. Alle Unterscheidungen bei der Zuweisung von Hilfen benötigen sachge-
rechte Kriterien. Bestimmte Gruppen dürfen nur dann anders behandelt werden
als andere Gruppen, wenn die Unterschiede in ihren Lebenslagen so gewichtig
sind, dass sich – gemessen an den Zielen des Sozialgesetzes – die Benachteiligung
oder Bevorzugung daraus rechtfertigen lässt. So werden etwa bestimmte Leistun-
gen in Abhängigkeit von den Einkommensverhältnissen erbracht (z. B. Wohn-
geld, Ausbildungsförderung), weil die Gesetze der Zielsetzung folgen, die Aus-
wirkungen geringer finanzieller Ressourcen auf die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft auszugleichen oder zu mindern. Der Gleichheitssatz beinhaltet nicht
nur das Gebot, Gleiches gleich zu behandeln, sondern ebenso die Verpflichtung,
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Ungleiches ungleich zu behandeln. Der Anspruch auf Gleichbehandlung steht
also dem Solidaritätsprinzip nicht entgegen, welches u. a. dazu führt, dass ge-
setzlich Krankenversicherte alle denselben Leistungsumfang erhalten (abgesehen
vom Krankengeld), obwohl sie Beiträge in ganz unterschiedlicher Höhe zahlen.

Beispiele:

Die Arbeitgeberbeiträge und die eigenen Beiträge von Anton zur Gesetzlichen
Krankenversicherung belaufen sich auf ca. 600 € monatlich. Sein ganzes Leben
wird er jedoch relativ gesund bleiben und Leistungen nur in Höhe von durch-
schnittlich 500 € im Jahr in Anspruch nehmen. Kalle ist dagegen als Geringver-
diener nur mit einem Beitrag von ca. 170 € versichert. Er wird jedoch auf Grund
von chronischen und akuten Erkrankungen durchschnittlich Leistungen im Um-
fang von 5000 € im Jahr benötigen. Hier wird nicht auf eine Kongruenz zwischen
Beitrag und Leistung abgestellt, sondern auf der Grundlage des Solidaritätsprin-
zips werden die Beiträge nach dem Erwerbseinkommen festgelegt und bei den
Leistungen auf das aus medizinischer Sicht Erforderliche abgestellt.

Mia und Marlene verfügen über das exakt gleiche Nettoeinkommen. Mia erhält
Wohngeld, Marlene nicht. Mia hat drei Kinder, Marlene hat keine Kinder. Die Le-
benslage ist unterschiedlich, deshalb werden die Hilfen in unterschiedlichem Um-
fang gewährt.

Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder Sozialgesetze für verfassungs-
widrig erklärt, weil bestimmte Gruppen zu Unrecht ungleich oder aber auch zu
Unrecht gleich behandelt wurden.

Beispiele:

Der Ausschluss von nicht erwerbstätigen Ausländerinnen (mit humanitären Auf-
enthaltstiteln) vom Elterngeld verstößt gegen den Gleichheitssatz, weil ihre Le-
bensbedingungen mit denen deutscher Familien vergleichbar sind und Frauen
durch diesen Ausschluss mittelbar wegen ihrer Mutterschaft benachteiligt werden
(BVerfG v. 10.7.2012 – 1 BvL 2/10). Das BEEG enthält auch fünf Jahre nach der Ent-
scheidung des BVerfG in § 1 Abs. 7 noch immer die für nichtig erklärte Regelung.
Die Festsetzung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung in gleicher Höhe für
Versicherte mit und ohne Kinder war verfassungswidrig. Der Gleichheitssatz ge-
bietet die Ungleichbehandlung, weil die Erziehung von Kindern einen Beitrag
zum Generationenvertrag darstellt (BVerfG v. 3.4.2001 – 1 BvR 1629/94).

Es bestehen noch weitere Regelungen im Sozialrecht, bei denen die Unterschei-
dungskriterien verfassungsrechtlich zweifelhaft sind, z. B.:

• die Anrechnung des Elterngeldes für nicht Erwerbstätige auf die Leistungsan-
sprüche nach SGB II, SGB XII und Kinderzuschlag, nicht aber auf BAföG
und andere Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts;

• härtere Sanktionen im SGB II für Leistungsbezieher unter 25 Jahren als für
solche über 25 Jahren (Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regie-
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rungsentwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch – Rechtsvereinfachung, BR-Drs. 66/16, vom 16. März 2016,
NDV 2016, 193 ff.; Janda, SGb 2015, 301 ff.).

Aus dem Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG leitet sich die Verpflichtung des Staa-
tes und der individuelle Anspruch des Bürgers auf eine gerechte Gestaltung des
Sozialrechts ab (soziale Gerechtigkeit).

Da die Verfassung keine expliziten sozialen Grundrechte enthält, bleiben dem
Gesetzgeber bei der Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme weitgehende
Freiheiten, solange ein menschenwürdiges Dasein für alle gewährleistet ist. Aller-
dings muss sich der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Sozialrechts am
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Danach muss bei Eingriffen
in die Rechte des Bürgers unter verschiedenen Maßnahmen, mit denen ein be-
stimmtes staatliches Ziel erreicht werden kann, immer der mildeste Eingriff ge-
wählt werden; es besteht ein Übermaßverbot. Geht es aber um die Gestaltung
von Leistungen, so wird der Gesetzgeber auf ein Mindestmaß an sozialem
Schutz verpflichtet; es besteht ein Untermaßverbot (BVerfG v. 28.5.1993 –

2 BvF 2/90). Nur in seltenen Fällen kann aber unmittelbar aus der Verfassung
ein Anspruch auf eine bestimmte Leistung abgeleitet werden.

Während die sozialen Grundrechte in Deutschland nur auf dem Umweg über
die Freiheitsrechte (insbesondere des Schutzes der Menschenwürde) eine be-
grenzte Geltung beanspruchen können, wurden sie auf internationaler Ebene
zum festen Menschenrechtsbestand. Der Einstieg erfolgte durch die „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen von 1948, in der es in
Art. 25 heißt:

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder
Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmit-
tel durch unverschuldete Umstände.“

Eine weitere Ausgestaltung und Konkretisierung erhielten die sozialen Grund-
rechte im „Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte“ der Vereinten Nationen von 1966, der in Deutschland als Gesetz gilt
(Bundesgesetzblatt 1973 II, Seite 1569). Der Pakt enthält ein Recht auf Arbeit,
auf Arbeitsschutz, auf einen angemessenen Lebensstandard, Wohnen, Gesund-
heit und Bildung. In Art. 7 wird z. B. das Recht auf ein Arbeitsentgelt aner-
kannt, welches Arbeitnehmern einen angemessenen Lebensstandard für sich
selbst und ihre Familien sichert.

In Deutschland gibt es durch die Ausweitung von Niedriglohn- und Leiharbeit
über 300.000 Arbeitnehmer, die zusätzlich zu einer Ganztagsbeschäftigung Leis-
tungen nach SGB II in Anspruch nehmen müssen. Insgesamt sind 30 % aller er-
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werbsfähigen Hartz IV-Empfänger berufstätig (Statistik der Bundesagentur für
Arbeit 2016, Analyse der Grundsicherung für Arbeitssuchende). Sie können ihre
Rechte aus dem Pakt aber nicht vor einem deutschen Gericht einklagen, weil in
ihm nur die Verpflichtungen der Staaten festgehalten sind, nicht aber Rechtsan-
sprüche des einzelnen Bürgers.

Bereits 1946 wurde die International Labour Organisation (ILO), die 1919
zum Schutz der sozialen Rechte der Arbeiter gegründet worden war, als erste
Sonderorganisation der Vereinten Nationen anerkannt. Deutschland ist Mitglied
dieser Organisation und hat alle sog. Kernarbeitsnormen ratifiziert, die sich u. a.
auf das Diskriminierungsverbot, die Vereinigungsfreiheit und das Verbot von
Kinder- und Zwangsarbeit beziehen.

Seit Ende 2009 ist auch die Grundrechte-Charta der Europäischen Union
(GRC) in Kraft getreten und gilt für die Bereiche, in denen die EU die Kompe-
tenz zur Rechtssetzung hat. Im Unterschied zur Europäischen Menschenrechts-
konvention werden in der Charta auch soziale Grundrechte gewährleistet
(Art. 27–38). Viele der Rechte auf Sozialleistungen sind jedoch sehr allgemein
gehalten und oft auch mit dem Zusatz versehen: „nach Maßgabe des Unions-
rechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“. Trotz
dieser Einschränkungen entnimmt der EuGH diesen Regelungen verbindliche
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten, so etwa den Anspruch auf einen be-
zahlten Jahresurlaub aus Art. 31 Abs. 2 GRC (EuGH v. 30.6.2016 – C-178/15
„Sobczyszyn“).

1.3 Struktur des Sozialrechts

Nicht alle rechtlichen Regelungen, die dem Ausgleich sozialer Unterschiede und
Belastungen dienen (soziales Recht), sind zugleich auch Sozialrecht im formellen
Sinne. Hierunter fallen nur die Gesetze, die im Sozialgesetzbuch zusammenge-
fasst werden. Überwiegend handelt es sich dabei um Leistungsansprüche gegen-
über öffentlichen Trägern, dazu gehören aber auch Eingriffsrechte, wie etwa die
Inobhutnahme in § 42 SGB VIII, und die Regelungen über die Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen Leistungsträgern und privaten Leistungserbringern in den
verschiedenen Sozialgesetzen. Das Sozialrecht lässt sich wie folgt in das deutsche
Rechtssystem einordnen:

1. Das Sozialrecht gehört zum öffentlichen Recht (im Unterschied zum Privat-
recht).

2. Das Sozialrecht ist Teil des Verwaltungsrechts.
3. Das Sozialrecht ist überwiegend im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Entschädi-

gungsleistungen, ein Teil der Ausbildungsbeihilfen, die Familienleistungen
und das Wohngeld sind allerdings nicht im SGB, sondern in gesonderten Ein-
zelgesetzen (z. B. BAföG) beschrieben. In § 68 SGB I wird jedoch bestimmt,
dass diese Einzelgesetze als besondere Teile des SGB gelten. Die Bereiche, die
dem Sozialrecht zugeordnet werden, sind in §§ 18 bis 29 SGB I aufgeführt.
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Abb. 1: Einordnung des Sozialrechts in die deutsche Rechtsordnung

Das Sozialrecht lässt sich in verschiedene Bereiche aufteilen; die neuere Sozial-
rechtslehre (so etwa Eichenhofer, 2012, S. 8 ff.) verwendet dafür überwiegend
folgende Kategorien:

Vorsorge Entschädigung Förderung und soziale
Hilfen

Die fünf Sozialversicherungen:
Rentenversicherung
Unfallversicherung
Krankenversicherung
Arbeitslosenversicherung und
Arbeitsförderung
Pflegeversicherung

Kriegsopfer
Opfer von vorsätzlichen
Straftaten
Impfschäden und an-
dere

Jugendhilfe
Ausbildungsbeihilfen
Familienleistungen
Wohngeld
Grundsicherungsleistun-
gen

Hinweis

Das Kindergeld findet sich für die Regelfälle im Einkommensteuergesetz (EStG). Für
alle steuerpflichtigen Personen ist es als negative Einkommenssteuer ausgestaltet
(siehe zu den Details Kapitel 5.1). Nur ersatzweise, wenn keine steuerpflichtigen
Elternteile in Deutschland leben, wird auf das sozialrechtliche Bundeskindergeld-
gesetz (BKGG) zurückgegriffen.

Übersicht über die wichtigsten Sozialgesetze

AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz
AFBG Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz (Asylbewerber, Geduldete und be-

stimmte humanitäre Aufenthalte)
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler und Studierende
BBiG Berufsbildungsgesetz
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BEEG Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (einschließlich Betreuungsgeld)
BerHG Beratungshilfegesetz
BFDG Bundesfreiwilligendienstgesetz
BKGG Bundeskindergeldgesetz (gilt nur für den Kinderzuschlag und für

Kinder ohne steuerpflichtige Eltern im Bundesgebiet)
BVG Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer)
FPfZG Familienpflegezeitgesetz
HeimG Heimgesetz
IfSG Infektionsschutzgesetz
JFDG Jugendfreiwilligendienstgesetz
KSVG Künstlersozialversicherungsgesetz
MuSchG Mutterschutzgesetz
OEG Opferentschädigungsgesetz (bei Straftaten mit Körperschäden)
PflegeZG Pflegezeitgesetz
ProstSchG Prostituiertenschutzgesetz
SchKG Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskon-

flikten
SGB I Allgemeine Vorschriften für alle Sozialrechtsbereiche
SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende (bzw. für Erwerbsfähige und

ihre Familienangehörigen)
SGB III Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung, Arbeitsmarktintegra-

tion, Berufsausbildungsbeihilfe)
SGB IV Gemeinsame Vorschriften über die Sozialversicherung
SGB V Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung
SGB VII Gesetzliche Unfallversicherung
SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB X Sozialverwaltungsverfahren und Datenschutz
SGB XI Gesetzliche Pflegeversicherung
SGB XII Sozialhilfe
SGG Sozialgerichtsgesetz
UhVorschG Unterhaltsvorschussgesetz
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WGG Wohngeldgesetz

1.4 Europäisches Sozialrecht

Der Europäischen Union wird durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV), in Kraft seit Dezember 2009, erstmals ein klares
Mandat für die Rechtssetzung im Bereich des Sozialrechts zugewiesen. Ein Ein-
griff in die recht unterschiedlichen, teilweise historisch gewachsenen sozialen
Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten ist damit aber nicht beabsichtigt
(Art. 153 Abs. 2 und Abs. 4 AEUV).
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